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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 

Der Stadtrat von Dübendorf beabsichtigt, den bestehenden 
Kulturbetrieb der Oberen Mühle mit einem Ersatzbau für das 
abgebrannte Ökonomie-Gebäude zu erweitern. Das geplante 
Mehrzweckgebäude mit einem Saal mit ca. 250 Plätzen soll 
sowohl von der Oberen Mühle als auch von Vereinen genutzt 
werden können. Zudem soll mit dem Mehrzwecksaal die regio-
nale Positionierung des Kulturzentrums Obere Mühle gestärkt 
werden. 

Das Areal des zu projektierenden Mehrzweckgebäudes liegt 
zwischen dem Kulturzentrum Obere Mühle und der Ober-
dorfstrasse. Es ist Bestandteil der Kernzone Oberdorf, die für 
Dübendorf ein wichtiges historisches Ensemble bildet.  

 

 
Abb. 1: Übersichtsplan 
 

Zur Erlangung eines Projekts für das angestrebte Mehrzweck-
gebäude hat der Stadtrat einen Projektwettbewerb durchge-
führt. Die Jury empfiehlt dem Stadtrat von Dübendorf, das Pro-
jekt «By The Old Canal» zur weiteren Bearbeitung. 

Die Realisierung des Mehrzweckgebäudes bedingt die Fest-
setzung eines öffentlichen Gestaltungsplans «Obere Mühle». 
Das Projekt «By The Old Canal» dient als Richtprojekt für den 
Gestaltungsplan. 

Absicht 

Planungsgebiet 

Richtprojekt «By The Old Canal» 

Gestaltungsplan 
erforderlich 
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1.2 Planungsablauf 

Die Erarbeitung erfolgte gemäss folgendem Ablauf: 

 

 Planungsschritte   
17. Oktober 2014 Ausschreibung Projektwettbewerb  

11. Juni 2015 Auswahl Projekt «By The Old Canal»  
14. Januar 2016 Beschluss SR planungsrechtliche Umsetzung mittels 

Gestaltungsplan einzuleiten 
5. Juli 2016 Diskussion Gestaltungsplan im Planungsausschuss der Stadt 

Dübendorf 
18. August 2016 Beschluss SR, Freigabe zur kantonalen Vorprüfung 

Sept. – Dez. 2016 Vorprüfung durch kantonale Fachstellen 
3. Juli 2017 Zustimmung Gemeinderat Projektierungskredit Neubau 

13. Juli 2017 Beschluss SR Freigabe zur öffentlichen Auflage und Anhörung 
22. Sept. – 22. Nov. 2017 Öffentliche Auflage und Anhörung «Gestaltugsplan Obere 

Mühle», Teilrevision Kernzonenplan 2 (Oberdorf) und 
Teilrevision Zonenplan 

Dez. 2017 – Feb. 2018 Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen 
Feb. 2018 – Feb. 2019 Ausarbeitung Vorprojekt und Bauprojekt Richtprojekt, 

Überarbeitung Gestaltungsplan 
März 2019  Beurteilung durch Planungskommission Stadt Dübendorf  

 Verabschiedung SR zu Handen vom Gemeinderat 

1.3 Inhalte der vorliegenden Planung 

Eine Grundstücksarrondierung für die Optimierung der Er-
schliessung im Planungsgebiet bedingt parallel zur Festset-
zung des Gestaltungsplans eine Änderung des Zonenplans 
vorzunehmen. Entsprechend der Umsetzung des Gestaltungs-
plans «Obere Mühle» muss auch der Kernzonenplan «Ober-
dorf» angepasst werden. 

Mit der vorliegenden Vorlage werden die folgenden Planungs-
inhalte behandelt: 

• Überarbeitung (Teilrevision) des Zonenplans zur Berücksich-
tigung der Grundstücksarrondierung. 

• Überarbeitung (Teilrevision) des Kernzonenplans «Oberdorf» 
zur Aufhebung des abgebrannten Ökonomie-Gebäudes als 
bezeichnetes Gebäude. 

• Festsetzung öffentliche Gestaltungsplan «Obere Mühle» zur 
Realisierung des Richtprojekts «By The Old Canal». 

 

Teilrevision der Nutzungsplanung 
erforderlich 

Planungsinhalte 
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2 ÜBERGEORDNETE PLANUNG 

2.1 Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan legt das Gebiet der Oberen Mühle als 
Siedlungsgebiet fest und enthält darüber hinaus keine spezifi-
schen Festlegungen. 

 

 
Abb. 2: kantonaler Richtplan, Karte Siedlung und Landschaft, Festsetzung 
Kantonsrat 18.09.2015 

2.2 RegioROK Glattal 

Im RegioROK Glattal (Regionales Raumordnungskonzept) 
Stand 20171 wird das Gebiet Obere Mühle dem Siedlungsge-
biet geringer Dichte zugeteilt. Der Glattraum ist als Erholungs-
raum regionaler Bedeutung im RegioROK bezeichnet. Dieser 
Erholungsraum berührt das Gebiet der Oberen Mühle und wur-
de mit dem überregionalen Freiraumkonzept «fil bleu» konkre-
tisiert. 

 

 
Abb. 3: RegioROK Glattal 2017, Zielbild 2030, März 2017 
 

                                                        
1 Genehmigung «RegioROK Glattal 2017» durch Delegiertenver-

sammlung vom 29. März 2017 
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2.3 Regionaler Richtplan 

Das Gebiet Obere Mühle ist gestützt auf den kantonalen Richt-
plan als allgemeines Siedlungsgebiet ausgeschieden. 

Im Richtplantext des Regionalen Richtplans Glattal wird die 
Aufwertung des Flussufers Glattraum geregelt. 2  Der Eintrag 
Nr. 56 – Aufwertung von Flussufer von regionaler Bedeutung – 
mit entsprechendem Karteneintrag legt die Aufwertung des 
Glattraumes in Dübendorf fest.  

Der regionale Richtplan legt innerhalb des Siedlungsraumes 
fest, dass bei Flächen mit Neubauabsichten (insbesondere bei 
öffentlichen Grundstücken) die Aussenraumgestaltung wo im-
mer möglich auf eine Aufwertung des Glattraums im Sinne 
eines Naherholungs- und Naturraums ausgerichtet werden soll. 
Explizit werden folgende Beispiele genannt: 

• Erhalt / Aufwertung bestehender Verbindungen zwischen 
Glattraum und nahen Grünflächen, 

• Schaffung von Sitznischen, Ruheplätzen, Naturbeobach-
tungsmöglichkeiten, 

• naturnahe Umgebungsgestaltung 
 

 

 
Abb. 4: Regionaler Richtplan Glattal, Richtplantext, Übersicht Karteneinträge, 
Aufwertung Flussufer Glattraum, 14.02.2018 

 

  

                                                        
2  Regionaler Richtplan Glattal, Beschluss vom Regierungsrat fest-

gesetzt am 14.02.2018, Kapitel 3.10 «Gewässerrevitalisierung 
und Aufwertung Flussufer Glattraum» 

Aufwertung des Glattraums 
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2.4 Naturschutz 

Der Gestaltungsplanperimeter grenzt unmittelbar an das Natur-
schutzgebiet «Glattaltläufe und Mühlekanal», Objekt 2 der Ver-
ordnung über den Schutz von Natur- und Landschaftsschutz-
gebieten mit überkommunaler Bedeutung in der Gemeinde 
Dübendorf vom 7. April 1995. 

2.5 Freiraumkonzept Fil Bleu 

Das überregionale Freiraumkonzept wurde von einem Planer-
team in Zusammenarbeit den Standortgemeinden, der Zürcher 
Planungsgruppe Glattal (ZPG) und dem Kanton erarbeitet: 
«Das Freiraumkonzept zeigt auf, wie die Glatt aufgewertet 
werden kann im Kontext urbaner und periurbaner Strukturen. 
Es dient als Grundlage für […] für die kommunalen Planungen. 
Das Freiraumkonzept […] stellt kein formell verbindliches Pla-
nungsinstrument dar. Für die Standortgemeinden Zürich, Dü-
bendorf, Opfikon, Wallisellen, die Zürcher Planungsgruppe 
Glattal und die kantonalen Behörden ist das Freiraumkonzept 
jedoch eine verbindliche Grundlage im Rahmen ihrer nachge-
lagerten Planungen und Projekte. Sie sind somit aufgefordert, 
die darin aufgeführten Massnahmen umzusetzen bzw. die Um-
setzung zu unterstützen.» 

Im Abschnitt Dübendorf Freizeit konzentrieren sich die Mass-
nahmen wie der Glattweg am östlichen Ufer. Das Areal Obere 
Mühle liegt auf der anderen Seite und ist daher nicht von all-
gemeinen Massnahmen betroffen. 

 

 
Abb. 5: Fil Bleu - Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Medienmittei-
lung vom 01.04.2015), Anhang A04 - Massnahmenplan, Abschnitt Dübendorf 
Freizeit 
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Die Wegführung des Glattuferwegs Fil Bleu Glatt erfolgt ge-
mäss neuster Planung3 im Bereich Oberdorfstrasse unter Ab-
stimmung mit dem Hallenbadprojekt. Die Führung kann im 
Misch- oder Trennverkehr erfolgen. Detaillierte Lösungsvor-
schläge werden im Projekt «Fil Bleu Glatt» erarbeitet. 

Neben allgemeinen Massnahmen werden begleitende Mass-
nahmen festgehalten. Im Bereich der Oberen Mühle sind Natur 
und Erholung zu erhalten sowie ökologische Vorrangflächen zu 
fördern. 

 

 

 

 
  Abb. 6: Fil Bleu - Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Medienmittei-

lung vom 01.04.2015), Anhang A07 - Begleitende Massnahmen, Abschnitt 
Dübendorf Freizeit 
 

                                                        
3  Vorprojekt Revitalisierung Glatt, Abschnitt Brücke Faachweg bis 

Brücke Usterstrasse, Vernehmlassung; EBP, Lorenz Eugster, 
Fischwerk, 13. Dezember 2017 
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3 RICHTPROJEKT «BY THE OLD CANAL» 

3.1 Zielsetzung und Strategie 

Die Obere Mühle ist ein Kultur- und Begegnungszentrum mit 
regionaler Ausstrahlung. Das Kulturangebot bewegt sich von 
Konzerten, Lesungen, Kabarettabenden bis zu Ausstellungen. 
Zudem gibt es ein umfangreiches Kursangebot und es können 
Räume gemietet werden.  

Die Hauptprobleme für den Kulturbetrieb Obere Mühle liegen in 
der zu geringen Grösse des heutigen Saals, der zu kleinen 
Bühne sowie dem nicht vorhandenen direkt angrenzenden 
Foyer-Bereich. Der heute für Kulturveranstaltungen benutzte 
Hauptsaal im Dachgeschoss der Oberen Mühle war ursprüng-
lich als Übungsraum für Theater gedacht. Seit 1990 handelt es 
sich bei diesem Saal eigentlich um ein Provisorium.  

Der Stadtrat von Dübendorf beabsichtigt, den bestehenden 
Kulturbetrieb der Oberen Mühle mit einem Ersatzbau für das 
abgebrannte Ökonomie-Gebäude zu erweitern. Das geplante 
Mehrzweckgebäude mit einem Saal mit ca. 250 Plätzen soll 
sowohl von der Oberen Mühle als auch von Vereinen genutzt 
werden können. Zudem soll mit dem Mehrzwecksaal die regio-
nale Positionierung des Kulturzentrums Obere Mühle gestärkt 
werden. 

3.2 Projektwettbewerb 

Zur Erlangung eines Projekts für das angestrebte Mehrzweck-
gebäude hat der Stadtrat einen Projektwettbewerb durchge-
führt. Die Jury4 empfiehlt dem Stadtrat von Dübendorf das Pro-
jekt «By The Old Canal» des Planungsteams bernath + widmer 
(ARGE mit Gianluca De Pedrini) mit Andreas Geser Land-
schaftsarchitekten AG zur weiteren Bearbeitung. 

 

                                                        
4 Sachexperten: 
 - Vorsitzender Lothar Ziörjen, Stadt Dübendorf, Stadtpräsident 
 - Reto Lorenzi, Leiter Stadtplanung 
 - Rolf Hiltebrand, Leiter Obere Mühle 
 - Christine Schlittler, Leiterin der WBK 
 
 Fachexperten 
 - Tom Fink, Vertreter Theater Einhorn  
 - Detlef Horisberger, Architekt 
 - Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt 
 - Tomaso Zanoni, Architekt 

Programmierung Obere Mühle  

Hauptsaal  

Errichtung Mehrzweckgebäude 

Projektwettbewerb durchgeführt 
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Als grosse Herausforderung in diesem Projektwettbewerb er-
wiesen sich die knappen Platzverhältnisse, die für die Erfüllung 
der anforderungsreichen Aufgabenstellung zur Verfügung 
standen. Mit dem Siegerprojekt konnte ein Gestaltungsvor-
schlag gefunden werden, der dank seiner umfassenden Durch-
arbeitung allen relevanten Ansprüchen im historischen Kontext 
des Oberdorfs in hohem Masse gerecht wird. Auch das Poten-
zial der Möglichkeit, die Erschliessung an den Rand des Peri-
meters zu verlegen, wird ausgeschöpft. Denn erst die Er-
schliessung im rückwärtigen Bereich erlaubt, die überzeugende 
Freiraumkonstellation zu schaffen und den grosszügigen Platz 
vor der Oberen Mühle uneingeschränkt zu nutzen.  

3.3 Projektbeschrieb5 

 

 
Abb. 7: Visualisierung Terrasse am Kanal mit Sitzstufen 
 

Mit der Schaffung eines gegliederten Ensembles aus Bestand 
und dreiteiligem Neubau entsteht ein Ort von hoher räumlicher 
und gestalterischer Kohärenz. Das dreiteilige Volumen inter-
pretiert und adressiert das Programm typologisch (zentrales 
Foyer mit seitlich angegliedertem Saal und Probe- bzw. Kurs-
lokalen) und morphologisch (mehrteilige und differenzierte Ag-
gregation massstäblich angemessener Gebäudeteile) auf ein-
deutige Weise. 

Der grosszügige Platz vor der Oberen Mühle und dem neuen 
Gebäude ist der Stadt zugewandt und dient auch als Zugangs-
raum. Seitlich zum Fluss lässt sich der Saal auf eine lauschige 
Vorzone zum Kanal hin öffnen. Auf der Rückseite werden An-
lieferung für Bühne und Catering zusammen mit der Betriebs-
zufahrt zum Schwimmbad angeordnet. 

                                                        
5  aus dem Bericht der Jury, 11. Juni 2015 

alle relevanten Ansprüche erfüllt 
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Der dreiteiligen Erscheinung folgt eine entsprechende Organi-
sation mit zentraler Infrastruktur (Foyer und publikumsorientier-
te Nebenräume für beide Flügel, oben Technik, unten Lager 
und weitere Nebenräume), und beidseitig angelagerten Haupt-
nutzungen, die so gut unabhängig voneinander bespielbar sind. 
Die funktionalen und organisatorischen Qualitäten sind anspre-
chend. Auch die technische Durcharbeitung einzelner wichtiger 
Themen wie der Raumakustik und des Schallschutzes, der 
Konstruktion und der Materialisierung zeugen von einer inten-
siven Auseinandersetzung mit dem gestellten Thema. Auch die 
Bemühungen, eine Lösung zu finden, die im Grundsatz öko-
nomischen Überlegungen verpflichtet ist, wird als hohe Qualität 
des Entwurfs gewertet. 

In der Gesamtbeurteilung kann dem Projekt auf allen relevan-
ten Ebenen eine hohe Qualität attestiert werden. Die städtbau-
liche Setzung, die architektonische Anmutung, die funktionale 
Organisation und die ökonomische Konstruktion überzeugten 
die Jury, welches den vorliegenden Entwurf als qualitätvolle 
und gleichzeitig selbstverständlich wirkende Lösung für Ort und 
Aufgabe erachtet und darin eine gute Grundlage für die weitere 
Projektierung sieht. 

 

 
Abb. 8: Modellfoto, Ansicht Südost 
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4 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 
 

Das Richtprojekt «By The Old Canal» basiert auf einer Verle-
gung der Erschliessung in den rückwertigen Bereich zwischen 
neuem Mehrzweckgebäude und Freibad. Diese Massnahme 
erlaubt, den grosszügigen Platz vor der Oberen Mühle von 
Anlieferungen zu entlasten und diesen uneingeschränkt zu 
nutzen. Dabei handelt es sich um ein zentrales Element des 
Entwurfs (vgl. Kapitel 3). 

Die dafür vorgesehene Grundstücksarrondierung bedingt die 
Zuweisung einer Fläche von 69,1 m2 von der Erholungszone 
(EA) in die Kernzone (K3). Als Voraussetzung für die Festset-
zung des Gestaltungsplans erfolgt deshalb zeitgleich eine ent-
sprechende Teilrevision des Zonenplans. 
 

 

 

 
Abb. 9: Ausschnitt aus dem rechts-
kräftigen Zonenplan6 

 Abb. 10: Geplante Teilrevision des Zonenplans 

                                                        
6  Vom Gemeinderat festgesetzt am 4. Mai 2015, von der Baudirek-

tion am 8. September 2015 mit Verfügung ARE / 1302/ 2015 ge-
nehmigt. 

Verlegung Erschliessung 

Grundstücksarrondierung 
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Die Einzonung dieser Kleinstfläche dient der Optimierung der 
Nutzung bestehender Bauzonen. Dafür beantragt die Stadt 
Dübendorf beim Amt für Raumentwicklung, dass das vorlie-
gende Verfahren vom Einzonungsverbot im Kanton Zürich 
ausgenommen wird.  

Die Vergrösserung der vorliegenden Bauzonenfläche hat keine 
Nutzungserhöhung im Bereich des öffentlichen Gestaltungs-
plans Obere Mühle zur Folge. Sie dient nicht der Bereitstellung 
von neuem Wohnraum oder der Ansiedlung von Arbeitsplätzen, 
sondern ermöglicht vielmehr eine bessere Nutzung einer be-
stehenden Bauzone und leistet daher einen Beitrag an die 
Siedlungsentwicklung nach innen. Im Rahmen der kantonalen 
Vorprüfung wurde diese Begründung vom Amt für Raument-
wicklung unterstützt und entsprechend in der Stellungnahme 
übernommen. 

Die Nutzung der von der Einzonung betroffenen Fläche be-
schränkt sich auf kulturelle Nutzungen. Wohnnutzungen sind 
ausgeschlossen. 

Optimierung der Nutzung beste-
hender Bauzonen 

Wohnnutzung ausgeschlossen 
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5 TEILREVISION KERZONENPLAN 
 

Der Perimeter des Gestaltungsplans «Obere Mühle» wird vom 
rechtskräftigen Kernzonenplan 2 «Oberdorf» überlagert. Dieser 
legt im fraglichen Bereich drei bezeichnete Gebäude fest.  

Gemäss Art. 5 Abs. 1 BZO prägen die durch eine schwarze 
Schraffur bezeichneten Gebäude das Ortsbild und sind zu er-
halten. Sie dürfen nur unter Wahrung der wesentlichen gestal-
terischen Elemente des Altbaus innerhalb des bestehenden 
Gebäudeprofils umgebaut oder durch einen Neubau ersetzt 
werden. 

Das Ökonomie-Gebäude, eines dieser bezeichneten Gebäude, 
fiel 1994 einem Brand zum Opfer. Nachdem bereits 1978 die 
alte Scheune am südlichen Rand der Gebäudegruppe in Folge 
eines Brandes abgetragen werden musste, wurde mit dem 
Verlust des Ökonomie-Gebäudes das Ensemble Obere Mühle 
weitgehend zerstört. 

  

 
Abb. 11: Die Obere Mühle und ihre Umgebung, 1948 
Quelle: Heimatbuch Dübendorf 1990, Seite 45 
 

Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Brandruine wurde 
das Ökonomie-Gebäude vom Stadtrat aus dem Inventar der 
schützenswerten Kulturobjekte der Stadt Dübendorf entlassen. 

Der Wiederaufbau des abgebrannten Ökonomiegebäudes wur-
de geprüft, aufgrund einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der 
Vorbereitung des Projektwettbewerbs aber verworfen. Diese 
hatte gezeigt, dass die zwingenden Raumansprüche des ge-

rechtskräftigen Kernzonenplan 2  
«Oberdorf» 

Ökonomie-Gebäude abgebrannt 

Wiederaufbau geprüft 
und verworfen 
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planten Mehrzweckgebäudes nicht innerhalb des bestehenden 
Gebäudeprofils Platz finden. 

Deshalb wurde in Aussicht genommen, den Kernzonenplan 
anzupassen. Grundlage dafür sollte das Wettbewerbsergebnis 
bilden. 

Damit stellte der Projektwettbewerb die Chance dar, eine neue 
Setzung des Baukörpers im Kontext zu den bestehenden Bau-
ten (Obere Mühle und Alte Schmitte) und zum Platz zu ermög-
lichen. Die Wirkung der Vorschläge als Teil des prägenden 
Ensembles gelangte als wesentliches Kriterium bei der Beurtei-
lung der Projekte zur Anwendung. 

Die Qualitäten als Ensemble hat die Jury im Projektbeschrieb 
ausführlich erörtert (vgl. Kapitel 3.3).  

Mit der Teilrevision des rechtskräftigen Zonenplans entfällt das 
Ökonomie-Gebäude als bezeichnetes Gebäude. Die differen-
zierte Setzung des Mehrzweckgebäudes wird mit einem spezi-
fischen Baubereich im Gestaltungsplan gesichert.  

 

 

 

 
Abb. 12: Ausschnitt aus dem rechts-
kräftigen Kernzonenplan7 

 Abb. 13: Geplante Teilrevision des Kernzonenplans  

 

                                                        
7  Vom Gemeinderat festgesetzt am 27. Januar 1986, vom Regie-

rungsrat am 18. März 1987 mit Beschluss Nr. 828 genehmigt. 

Anpassung in Aussicht 
genommen 

Projektwettbewerb als Chance 

Gegenstand der Teilrevision 
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6 GESTALTUNGSPLAN «OBERE MÜHLE» 

6.1 Konzept Gestaltungsplan 

Der vorliegende Gestaltungsplan basiert auf dem Richtprojekt 
«By The Old Canal» (vgl. Kapitel 3 und Anhang A1). 

Wo der öffentliche Gestaltungsplan «Obere Mühle» nichts an-
deres regelt, ist die jeweils gültige Nutzungsplanung der Stadt 
Dübendorf massgebend. 

6.2 Nutzungsplanung  

6.2.1 Zonenplan 
Gemäss Zonenplan8 liegt der Perimeter des Gestaltungsplans 
in der Kernzone 3 (K3). 

6.2.2 Bauordnung 
Die gemäss Bauordnung9 für die Kernzone Oberdorf relevanten 
Bestimmungen werden zwecks besserem Verständnis im vor-
liegenden Planungsbericht zitiert. 

6.2.3 Wald 
Auf dem an den Gestaltungsplanperimeter angrenzenden 
Damm sind Bäume gewachsen und als Wald ausgeschieden 
worden. 

Die rechtskräftige Waldabstandslinie ist im Gestaltungsplan als 
Information dargestellt. 

6.2.4 Gewässer 
Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters liegt der Wasser-
rechtkanal Nr.1 Glattkanal Obere Mühle. Seit 1962 ist die Stadt 
Dübendorf Inhaberin des Wasserrechts.  

Unmittelbar an den Gestaltungsplanperimeter angrenzend ver-
läuft die Glatt. 

                                                        
8 Gültig ab 6. November 2015  

Vom Gemeinderat festgesetzt am 18. März 1996, durch die Ur-
nenabstimmung vom 1. Dezember 1996 bestätigt, vom Regie-
rungsrat am 24. September 1997 mit Beschluss Nr. 2048 geneh-
migt, mit Änderungen bis 5. Oktober 2018 

9  dito 

Grundlage 

Verhältnis zu BZO 

Kernzone 3 

Bestimmungen gemäss BZO 

Wald auf dem Damm 

Wasserrechtskanal 

Öffentliches Gewässer 
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Die Gefahrenwasserkarte zeigt für den Gestaltungsplanperime-
ter eine geringe bis mittlere Gefährdung. Am Standort des ge-
planten Mehrzweckgebäudes besteht mehrheitlich keine Ge-
fährdung. Ob und welche Objektschutzmassnahmen aufgrund 
der geringen Gefährdung ergriffen werden, ist mit der Projektie-
rung des Gebäudes zu untersuchen.   

 

 
Abb. 14: Naturgefahrenkarte, geplantes Mehrzweckgebäude rot eingezeichnet 
Quelle: GIS-ZH, Kanton Zürich 
 

Mit der geplanten Revitalisierung der Glatt10 soll der Hochwas-
serschutz sicher gestellt werden, was auf Grund der zur Verfü-
gung stehenden Breite und Tiefe des Gerinnes sowie der Ge-
fälleverhältnisse problemlos ist. 

Die Übergangsbestimmungen der GSchV regeln direkt und 
grundeigentümerverbindlich die Bemessung der von Bauten 
und Anlagen freizuhaltenden Uferstreifen. Bei einer aktuellen 
Gerinnesohlenbreite von 13 Metern ist ein Uferstreifen von 20 
Metern frei zuhalten. Gemäss Situationsplan tangiert der Bau-
bereich C für das geplante Mehrzweckgebäude den Uferstrei-
fen nicht. 

                                                        
10  Vorprojekt Revitalisierung Glatt, Abschnitt Brücke Faachweg bis 

Brücke Usterstrasse, Vernehmlassung; EBP, Lorenz Eugster, 
Fischwerk, 13. Dezember 2017 

geringe Gefährdung 

Hochwassersituation 

Übergangsbestimmungen GSchV  

27
10

6_
05

A
_1

60
62

3_
N

at
ur

ge
fa

hr
en

_U
m

ris
se

.ti
f 



6 GESTALTUNGSPLAN «OBERE MÜHLE» 20 

 

27106_05A_190225_GP-Bericht.docx Planpartner AG 

Laut GSchG und GSchV kann bei künstlichen Gewässern (u.a. 
Wasserrechtskanälen) auf die Ausscheidung eines Gewässer-
raums verzichtet werden. 

Da die Rechte Dritter gewahrt sind, kein Hochwasserproblem 
besteht, der Waldabstand eingehalten ist und der Wasser-
rechtskanal keine bedeutende ökologische Funktion aufweist, 
wird beim Wasserrechtskanal auf die Ausscheidung eines Ge-
wässerraums verzichtet. 

Der Wasserrechtskanal ist in einem schlechten Zustand und 
muss möglichst bald saniert werden. Anstelle einer Sanierung 
des Kanals wird gegenwärtig eine Revitalisierung der Glatt 
zwischen Oberen Mühle und dem Bogenwehr angestrebt. 

Im Sinne einer Erweiterung des Projekts «Fil Bleu Glatt» hat 
der Stadtrat Dübendorf im März 2017 den Auftrag zur Ausar-
beitung eines Vorprojekts Revitalisierung Glatt erteilt. Für das 
Projekt Revitalisierung Glatt sind folgende Meilensteine vorge-
sehen: 

• Präsentation Entwurf Vorprojekt Anfang Okt. 2017 
• Abschluss Vorprojekt November 2017 
• Vorprüfung durch kantonale Fachstellen  

unter Leitung des AWEL Dez. 2017 – Mai 2018 
• Ausarbeitung Bauprojekt ab 2019 
• Realisierung ab 2021 
 
Als Rückfallvariante zu einer allfälligen Revitalisierung ist von 
einer Sanierung des bestehenden Kanals auszugehen. Die 
Planung des Mehrzweckgebäudes kann und soll «unabhängig» 
vom Wasserbauprojekt erfolgen, damit für die notwendigen 
Entscheide – insbesondere für den Baukredit – entsprechende 
Planungssicherheit erlangt werden kann. 

«Die Planung des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle und die 
Gestaltung der Umgebung sind weitgehend unabhängig vom 
Revitalisierungsprojekt möglich. Der im Gestaltungsplan vorge- 
sehene Baubereich C schränkt Anpassungen des Glattverlaufs 
im Zusammenhang mit einer Revitalisierung nicht ein, da die 
diesseitige Kanalkante aufgrund der kulturhistorisch wertvol- 
len Mühle zu berücksichtigen ist. Einzig der Höhenbezug zum 
neuen Wasserspiegel im Kanal ist zu berücksichtigen.»11 
 

                                                        
11 Vorprojekt Revitalisierung Glatt, Abschnitt Brücke Faachweg bis 

Brücke Usterstrasse, Vernehmlassung; EBP, Lorenz Eugster, 
Fischwerk, 13. Dezember 2017 

kein Gewässerraum am 
Wasserrechtskanal 

Sanierungsbedarf 
Wasserrechtskanal 

Revitalisierung Glatt 

Mehrzweckgebäude 
unabhängig planen 
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Abb. 15: Visualisierung Terrasse am Kanal mit Sitzstufen 
 

Aus der bestehenden Situation resultiert eine Begrenzungslinie 
für Anpassungen des Glattlaufs (vgl. Situationsplan), die es 
Sinne einer Vorgabe für die Evaluation eines Wasserbaupro-
jekts zwingend zu berücksichtigen gilt. Der Kanalabschnitt vor 
dem Wasserrad kann mit dem Revitalisierungsprojekt nicht 
gänzlich aufgehoben werden.12 

Zwischen dem Baubereich C und der Begrenzungslinie für 
Anpassungen des Glattlaufs verbleibt genügend Fläche für den 
Unterhalt des Gewässers. Mit Art. 10 Abs. 2 GP wird diese 
Funktion gesichert. 

Wie mit dem vorliegenden Richtprojekt «By The Old Canal» auf 
das eine oder andere Szenario reagiert werden kann, wird im 
Folgenden dargestellt. 

Die Revitalisierung des Glattkanals ist noch nicht hinreichend 
konkretisiert. Deshalb wird mit dem Gestaltungsplan von der 
heutigen Situation mit Wasserrechtskanal ohne Ausscheidung 
eines Gewässerraums ausgegangen.  

  

                                                        
12  Revitalisierung Glatt, Abschnitt Brücke Faachweg bis Brücke 

Usterstrasse (Vorprojekt), Kurzbericht Variantenentwicklung; EBP, 
Lorenz Eugster, Fischwerk, 30. Juni 2017 

Szenario 1: Wasserrechtskanal 
wird saniert 

Begrenzungslinie 
für Anpassungen 

des Glattlaufs 

Anordnungsspiel-
raum Glattlauf 

Terrasse / 
Unterhalt 
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Bei einer Aufhebung des Wasserrechtskanals gibt es zwei 
grundsätzliche Szenarien:  

 

Der Wasserrechtskanal wird auf 
weiten Teilen aufgehoben. Auf-
grund der kulturhistorischen Be-
deutung der Oberen Mühle wird 
im Bereich des Gestaltungsplans 
ein Teil des Kanals erhalten. Die 
konkrete Ausgestaltung ist im 
Zusammenhang mit der Wasser-
bauprojekt zu definieren. 
 
Auf die Ausscheidung des Ge-
wässerraums kann im Bereich 
des zu erhaltenden Kanals ver-
zichtet werden. 

 

 
Szenario 2a   Abb. 16: Aufhebung des Wasserrechtskanal mit Erhalt Fragment 

 
 
 
 

  

 

Bei einer Aufhebung des Kanals 
ist der Übergang zwischen dem 
Platz vor dem Saal und dem 
Glattlauf entsprechend zu gestal-
ten (z.B. Instandsetzung Kanal-
mauer oder punktuelle Zugäng-
lichkeit). Die konkrete Lösung ist 
im Zusammenhang mit der Revi-
talisierung zu entwickeln. 
 

 

 
Szenario 2b  Abb. 17: Vollständige Aufhebung des Wasserrechtskanals  

 

Das Naturschutzgebiet «Glattaltläufe und Mühlekanal» grenzt 
unmittelbar an den Gestaltungsplanperimeter an. Die entspre-
chende Verordnung ist bei der Projektierung zu berücksichti-
gen (vgl. Kapitel 2.4). Ob im Zug eines allfälligen Kanalrück-
baus Anpassungen am Grenzlauf des Naturschutzgebietes 
oder an den konkreten Schutzbestimmungen vorgenommen 
werden, wird im Rahmen der betreffenden Planung zu klären 
sein. Die Erschliessung der Insel ist weiterhin unerwünscht. 

Naturschutz 
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Infolge einer Freihaltezone besteht zwischen der Oberen Mühle 
und der Hermikonstrasse ein Abstand von ca. 70 m. Es wird 
angenommen, dass dieser Abstand für die Festlegung des 
Gewässerraums im Zusammenhang mit einem Wasserbaupro-
jekt für eine mögliche Revitalisierung ausreichend ist. Dies 
auch deshalb, weil ober- und unterhalb der Oberen Mühle auf-
grund bestehender Gebäude deutlich weniger Anordnungs-
spielraum besteht. 

6.2.5 Grundwasser 
Der Perimeter des öffentlichen Gestaltungsplans Obere Mühle 
liegt im Gewässerschutzbereich Au im Gebiet des Grundwas-
serstroms von Dübendorf. Gemäss der Grundwasserkarte des 
Kantons Zürich liegt im Baubereich C1/C2 des Gestaltungspl-
angebietes der mittlere Grundwasserspiegel auf ca. 433,0 
m.ü.M., der höchste Grundwasserspiegel auf ca. 435,0 m.ü.M. 

Für Bauten unter dem höchsten Grundwasserspiegel ist eine 
wasser- und gewässerschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. 

6.3 Allgemeine Bestimmungen 

Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst folgende 
Parzellen mit einer Fläche von insgesamt 7'162,9 m2: 

 

Kat. Nr. Fläche 
157 246,1 m2 

3818 367,0 m2 
11695 404,7 m2 
13032 1'177,8 m2 
15390 165,3 m2 
15391 4'732,9 m2 

15401 B 69,1 m2 
Total 7'162,9 m2 

Übersicht Parzellen im Geltungsbereich 
 

  

Freihaltezone sichert  
genügend Raum 

Grundwasserspiegel 

Geltungsbereich 
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Zur Weiterentwicklung der Baugruppe der Oberen Mühle wird 
neben den bestehenden Gebäuden ein Baubereich gemäss 
Richtprojekt festgesetzt.  

Die Bau- und Zonenordnung ist noch nicht an die harmonisier-
ten Baubegriffe gemäss der seit 1. März 2017 in Kraft getrete-
nen PBG-Teilrevision vom 17. September 2015 angepasst. Für 
den Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe und Messweisen 
gemäss dem Planungs- und Baugesetz vom 7. September 
1975 in der Fassung bis zum 28. Februar 2017 samt zugehöri-
ger Verordnungen. 

Das Richtprojekt «By The Old Canal» hat gemäss Art. 4 GP 
Richtcharakter und dient der Baubehörde als Beurteilungs-
grundlage und qualitative Messlatte im Rahmen der Baubewil-
ligungsverfahren. 

Andere Projekte gleicher Qualität sind zulässig.  

6.4 Nutzungs- und Baubestimmungen 

In Kernzonen sind Wohnungen, Büros, Ateliers und Praxen, 
Läden und mässig störendes Gewerbe zulässig. 

Gemäss Nutzungskonzept der Oberen Mühle werden mittels 
Gestaltungsplans zusätzlich kulturelle Nutzungen zugelassen. 

In der Kernzone Oberdorf beträgt bei nicht landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden der Wohnflächenanteil eines Gebäudes 
mindestens 60 % der Gesamtnutzfläche. 

Gemäss Nutzungskonzept der Oberen Mühle wird mittels Ge-
staltungsplans der Wohnflächenanteil im Gebäude B und im 
Baubereich C aufgehoben. 

Für den Neubau des Mehrzweckgebäudes wird gemäss Richt-
projekt «By The Old Canal» ein Baubereich festgelegt, wobei 
soweit möglich ein Anordnungsspielraum berücksichtigt wurde. 
Mit Art. 6 und 7 GP werden differenzierte Massvorschriften 
festgelegt. 

Gemäss Richtprojekt «By The Old Canal» wird die Geschoss-
zahl im Baubereich C auf ein Vollgeschoss beschränkt. Ein 
anrechenbares Untergeschoss schafft zusätzlichen Anord-
nungsspielraum für Bedürfnisse der Stadt. Im Hinblick auf das 
Ortsbild sind Gesamtnutzflächen im Untergeschoss nur soweit 
zulässig, als keine Abgrabungen erforderlich sind.  

Zweck 
Art. 2 GP 

Geltendes Recht  
Art. 3 Abs.2 GP 

Richtprojekt Art. 4 GP 

Art. 4 (Nutzweise) BZO 

Kulturelle Nutzungen 
Art. 5 Abs. 1 GP 

Art. 15 (Nutzweise) BZO  

kein Wohnflächenanteil 
Art. 5 Abs. 2 GP 

Baubereich C für 
Mehrzweckgebäude 

Geschosszahl 
Art. 6 GP 
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Nicht anrechenbare Dachgeschosse wie das über dem Barbe-
reich geplante Technik- und Lagergeschoss sind zulässig. 

Gemäss Richtprojekt «By The Old Canal» werden die Gebäu-
de- und Firsthöhe differenziert festgelegt sowie die Dachgestal-
tung und teilweise die Dachneigung bestimmt. Der berücksich-
tigte Anordnungsspielraum ist unten stehender Abbildung zu 
entnehmen. 

 

 
Abb. 18: Querschnitt durch Richtprojekt mit Gebäudemantel gemäss GP 
 

Gegenüber dem Richtprojekt (Stand Vorprojekt) besteht einen 
Anordnungsspielraum von 50 cm. 

Da die Firsthöhe im Baubereich C1 mit dem Gestaltungsplan 
nicht limitiert wurde, gilt dort eine Firsthöhe von maximal 7 m 
gemäss § 281 Abs. 1 PBG. 

Der Baubereich C ergibt zusammen mit den zulässigen Ge-
bäude- und Firsthöhen den Gebäudemantel, der den Anord-
nungsspielraum für das Mehrzweckgebäude definiert. 

Gebäude dürfen grundsätzlich nur innerhalb des Gebäudeman-
tels erstellt werden. Mit Art. 8 Abs. 3 wird definiert, welche Ge-
bäudeteile über den Gebäudemantel hinausragen dürfen. 

Gemäss Art. 14 BZO gelten für die Kernzone Oberdorf eine 
Gebäudelänge vom maximal 24 m und eine Gebäudetiefe von 
14 m. 

Die Bestimmungen zu Gebäudelänge und -tiefe gelangen im 
Geltungsbereich des Gestaltungsplans nicht zur Anwendung. 

Gemäss Art. 35 Abs. 4 BZO wären im Geltungsbereich des 
Gestaltungsplans besondere Gebäude mit einer Grundfläche 
von insgesamt ca. 350 m2 zulässig. 

Gebäude- und Firsthöhe 
Art. 7 GP 

Lage der Gebäude 
Art. 8 GP 

Gebäudelänge und -tiefe 
Art. 14 BZO  

Gebäudelänge und –tiefe 
Art. 8 Abs. 4 GP 

Besondere Gebäude 
Art. 9 GP 

27106_05A_190212_Schnitt_Richtprojekt.jpg 
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Zur möglichst weitgehenden Freihaltung der Freiräume werden 
die besonderen Gebäude mit dem Gestaltungsplan auf insge-
samt maximal 150 m2 beschränkt. Diese Fläche erlaubt beson-
dere Gebäude mit folgendem Zweck zu erstellen: 

• Aussenlager für Tische und Bänke 
• ggf. gedeckte Abstellplätze für zweirädrige Fahrzeuge 
• ggf. Überdeckungen bzw. Gebäude für Sammelstellen des 

Abfuhrwesens 
 

Im Richtprojekt ist für ein Aussenlager eine Fläche von ca. 35 m2 
ausgewiesen. Für eine Fahrradabstellanlage mit 25 Plätzen ist 
eine Fläche von ca. 35 m2 erforderlich (25 x 0,65 x 2,00). Unter 
Berücksichtigung besonderer Gebäude für Entsorgung im Be-
reich des Mehrzweckgebäudes von ca. 50 m2 und im Bereich 
der alte Schmitte von ca. 25 m2 ist eine Grundfläche von insge-
samt insgesamt 150 m2 angemessen. 

Das Richtprojekt «By The Old Canal» schafft differenzierte 
Freiräume. Als zentrale Elemente werden diese mit dem Ge-
staltungsplan festgelegt. 

Die naturnahe Gestaltung gemäss Art. 10 Abs. 3 GP dient dem 
ökologischen Ausgleich gemäss Zielsetzung im regionalen 
Richtplan. 

Im Richtprojekt wird der Geländeübergang zwischen Erschlies-
sungsbereich und Freibad mit einer Böschung gelöst. Eine 
Stützmauer ist als Alternative zulässig. 

Die Bestimmung zur Gestaltung gemäss Abs. 1 stellt an die-
sem sensiblen Ort eine besonders gute Gesamtwirkung sicher. 

6.5 Erschliessung 

6.5.1 Erreichbarkeit der Oberen Mühle 
Die überregionale Erreichbarkeit von Dübendorf generell, aber 
auch der Oberen Mühle im Speziellen, ist mit dem öffentlichen 
Verkehr ab dem Bahnhof Dübendorf gut.  

Die S9 und die S14 verkehren halbstündlich nach Uster bzw. in 
die Stadt Zürich. Ab Bahnhof Stettbach und ab Bahnhof Dü-
bendorf verkehrt ein recht dichtes Netz an Buslinien. Einzelne 
Buslinien führen nahe an der Oberen Mühle vorbei. Die Busli-
nie 754 fährt am nächsten an die Obere Mühle heran. Die 
Fahrzeit zur Haltestelle Schwimmbad beträgt ab dem Bahnhof 
Dübendorf 2 Minuten, ab dem Bahnhof Stettbach 13 Minuten. 

Freiraumgestaltung 
Art. 10 GP 

Stützmauern 
Art. 10 Abs. 5 GP 

Gestaltung der Bauten  
Art. 11 GP 

öffentlicher Verkehr 
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Abb. 19: Lage Obere Mühle in Bezug auf den öffentlichen Verkehr 

 
Ab dem Bahnhof Dübendorf ist die Obere Mühle in rund 10 bis 
maximal 15 Minuten zu Fuss erreichbar. Ab der nahe gelege-
neren Bushaltestelle Lindenplatz beträgt die Fussdistanz 6 
Minuten, ab der Haltestelle Stadthaus 5 Minuten und ab der 
Haltestelle Schwimmbad gar nur 3 Minuten (Distanz 230 m). 

 

 
Abb. 20: Fussdistanz vom öffentlichen Verkehr zur Oberen Mühle  
 

Fussverkehr 
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Im Geltungsbereich des Gestaltungsplans sind aktuell rund 28 
Parkplätze vorhanden. Zusätzlich sind entlang der Ober-
dorfstrasse insgesamt 37 Parkplätze markiert. Beim Freibad 
Oberdorf sind weitere rund 80, am Eichstockweg rund 30 und 
an der Alten Oberdorfstrass 12 Parkplätze verfügbar. Es be-
stehen somit grundsätzlich genügend öffentlich zugängliche 
Parkplätze im näheren Umfeld der Oberen Mühle. 

Mit der Projektierung des Hallenbads Oberdorf wurde die Aus-
arbeitung eines Erschliessungskonzeptes in Auftrag gegeben, 
was eine projektübergreifende Beurteilung der Parkplatzsituati-
on ermöglicht. Die genaue Anzahl Parkplätze wird in Zusam-
menhang mit der Projektierung Hallenbad Oberdorf festgelegt.  
 
 

 
Abb. 21: verfügbare Parkplätze im Bereich der Oberen Mühle 

6.5.2 bestehende Parkierungsanlagen nutzen 
Bei einer oberirdischen Parkierungslösung müssen gemäss Art. 
8 Bauordnung offene Abstellplätze für Motorfahrzeuge in Kern-
zonen dem Charakter des Ortsbildes entsprechen. Bei der An-
ordnung der Parkplätze ist demnach wichtigstes Kriterium die 
möglichst geringe Beeinträchtigung des Ortsbildcharakters. 

Zur Vermeidung zusätzlicher Parkplätze werden die bestehen-
den Anlagen durch die Obere Mühle mitbenützt. Für Vereinsan-
lässe ist davon auszugehen, dass die Besucher aus Dübendorf 
selbst kommen und daher eine Anreise ohne Auto zugemutet 
werden kann. Im Übrigen stehen von Herbst bis Frühling sowie 
bei schlechtem Wetter genügend freie Parkplätze beim Freibad 
Oberdorfstrasse zur Verfügung. Für die wenigen Spitzentage, 
wenn im Sommer schönes und heisses Sommerwetter herrscht 
und gleichzeitig in der Oberen Mühle ein Grossanlass stattfin-

Motorisierter Individualverkehr / 
bestehende Parkplätze 

Beeinträchtigung Ortsbild 
vermeiden 

keine zusätzliche Parkplätze 
vorgesehen 
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det, kann mit geeigneter Signalisation auf weitere Parkplätze 
(z.B. Stadthaus und Chilbiplatz) verwiesen werden. Die Obere 
Mühle ist zu Fuss ab dem Stadthaus in rund 5 Minuten erreich-
bar, ab dem Chilbiplatz in rund 10 Minuten. 

6.5.3 Erschliessungskonzept Obere Mühle 
Die Haupterschliessung mit dem öffentlichen Verkehr erfolgt 
lokal mit der Haltestelle Schwimmbad (Buslinie 754 ab Bahnhof 
Dübendorf bzw. Bahnhof Stettbach) und regional ab dem 
Bahnhof Dübendorf. Die Obere Mühle ist mit dem öffentlichen 
Verkehr ab dem Bahnhof Dübendorf gut erreichbar. Mittelfristig 
ist in Zusammenarbeit mit der VBG zu prüfen, ob nicht eine der 
bestehenden Buslinien durch die Oberdorfstrasse zur Kirche 
Wil geführt werden soll. 

Die Zugänglichkeit mit dem motorisierten Individualverkehr 
über die Oberdorfstrasse ist sowohl von Norden als auch von 
Süden problemlos gewährleistet. Die Parkierung erfolgt wie 
folgt: 

• Regelbetrieb: Im normalen Betrieb stehen bei der Oberen 
Mühle bereits heute direkt auf der Anlage 28 Parkplätze so-
wie entlang der Oberdorfstrasse weitere 37 markierte Park-
plätze zur Verfügung. Im Herbst, Winter und Frühling sowie 
bei schlechtem Wetter können zudem die bestehenden 
Parkplätze des Freibads Oberdorf mitbenützt werden. 

• Hochbetrieb: An schönen Sommerabenden mit einem Anlass 
im Saal des neuen Mehrzweckgebäudes in der Oberen Müh-
le überschneiden sich die Nutzungen des Freibads Oberdorf 
und der Oberen Mühle, sodass möglicherweise Engpässe 
bei der Parkierung entstehen können. Es stehen in diesem 
Fall noch weitere öffentlich zugängliche Parkplätze am Eich-
stockweg und an der Alten Oberdorfstrasse Verfügung. Es 
soll für Anlässe im Sommer im Saal des neuen Mehrzweck-
gebäudes in der Oberen Mühle bei der Vermarktung genü-
gend klar auf den Mangel an Parkplätzen hingewiesen wer-
den. Es ist vor Ort mit Signalisation sowie bei der Vermark-
tung auf die Parkplätze Stadthaus und Chilbiplatz zu verwei-
sen. Im Zusammenhang mit der Realisierung des Mehr-
zweckgebäudes ist die Signalisation zur Oberen Mühle ab 
den Parkplätzen Stadthaus und Chilbiplatz zu optimieren, 
damit die Obere Mühle auf direktem Weg zu Fuss erreicht 
werden kann. Spätestens im Zusammenhang mit der Reali-
sierung des Mehrzweckgebäudes ist die ohnehin bereits im 
städtischen Parkierungskonzept vorgesehene Bewirtschaf-
tung der Parkplätze des Freibads Oberdorf einzuführen. Um 
ein unkontrolliertes Ausweichen in die Wohnquartiere auf die 
Parkplätze entlang der Grüzenstrasse, Neuhausstrasse und 
der Leepüntstrasse zu vermeiden, ist das Parkierungsregime 

Primäre Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr 

Erschliessung mit dem motori-
sierten Individualverkehr 
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wie im städtischen Parkierungskonzept ohnehin bereits vor-
gesehen auf ein System mit zeitlich befristeter Fremdparkie-
rung mit Anwohnerbevorzugung umzustellen. 

• Grossanlass: Bei Grossanlässen – bzw. falls bei Hochbetrieb 
im Sommer regelmässig Engpässe in der Parkierung fest-
stellbar sein sollten bzw. Probleme in den Wohnquartieren 
auftreten – ist nebst der Signalisation vor Ort sowie klaren 
Hinweisen bei der Vermarktung auf die Parkplätze Stadthaus 
und Chilbiplatz zu prüfen ob eine Verkehrsregelung notwen-
dig wird. 

 
Bei der Oberen Mühle ist anzustreben, dass ein möglichst ho-
her Anteil – vorab der lokalen Bevölkerung – mit dem Velo 
anreist. Die Topografie ist günstig und es besteht bereits eine 
sichere Radwegverbindung.  

Die Wegweisung insbesondere aus dem Stadtzentrum (Park-
plätze Stadthaus und Chilbiplatz) ist zu überprüfen und gege-
benenfalls anzupassen. 

6.5.4 Festlegung im Gestaltungsplan 
Die Bestimmung stellt sicher, dass die Erschliessung für das 
Mehrzweckgebäude im rückwertigen Bereich erfolgt und der 
zentrale Platzbereich möglichst uneingeschränkt genutzt wer-
den kann.  

Auf dem zentralen Platz ist lediglich die Anlieferung für die 
Obere Mühle und die Notzufahrt vorgesehen. 

Die Anzahl Fahrzeugabstellplätze bestimmt sich nach der je-
weils gültigen Verordnung über die Fahrzeugabstellplätze Stadt 
Dübendorf. 

Aus Berücksichtigung des Ortsbildcharakters wird für den Gel-
tungsbereich des Gestaltungsplans ein Erschliessungskonzept 
gewählt, das auf dem bestehende Parkplatzangebot beruht. 
Die Anordnung der Fahrzeugabstellplätze für Besucher im Gel-
tungsbereich beschränkt sich deshalb auf die heute bestehen-
den Flächen.  

  

Erschliessung mit Veloverkehr 

Erschliessung mit Fussverkehr 

Erschliessung 
Art. 12 GP 

Parkierung Art. 13 GP 
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Im Bereich zwischen Mehrzweckgebäude und Freibad sind 
auch in Zukunft ca. fünf Fahrzeugabstellplätze für Mitarbeiten-
de und Anlieferung vorgesehen. 

Ebenfalls im Sinne des Ortsbildes sind Abstellplätze für zwei-
rädrige Fahrzeuge ins Gesamtkonzept zu integrieren. 

6.6 Umwelt, Versorgung und Entsorgung 

Bei Gefährdung durch Hochwasser sind die Grundeigentümer 
verpflichtet, die nötigen Schutzmassnahmen zu treffen. Die 
angestrebte Revitalisierung der Glatt 13 verbessert die Hoch-
wasser Situation im Gestaltungsplanperimeter. Sollten weitere 
Massnahmen erforderlich sein, sind diese im Rahmen der wei-
teren Projektierung zu definieren. 

Der Erhalt des bestehenden baumbestandenen Kiesplatzes 
und die naturnahe Gestaltung des Böschungsbereichs stehen 
für den ökologischen Ausgleich im Vordergrund. 

Die Stadt Dübendorf strebt grundsätzlich an, das Mehrzweck-
gebäude nach den Anforderungen des jeweils gültigen Miner-
gie-P-Standards zu erstellen. Zur Wahrung eines Projektie-
rungsspielraums für allfällige Optimierungen werden mit dem 
Gestaltungsplan aber die Anforderungen des Minergie-Stan-
dards für verbindlich.  

In der vom Regierungsrat im Jahr 2017 genehmigten kommu-
nalen Energieplanung der Stadt Dübendorf liegt der Gestal-
tungplanperimeter in einem Zielgebiet mit besonderen Energie-
vorgaben. Mittelfristig angestrebt wird für die Baugruppe der 
Oberen Mühle ein Anteil von max. 50 % fossiler Energie an der 
Wärmeversorgung. Erreicht werden soll dies mittels der Realisie-
rung eines Fernwärmeverbunds (Wärmetransport von der Eishal-
le an der Hermikonstrasse auf der anderen Flussseite). Der Bau 
des Verbunds wird aus Rentabilitätsgründen jedoch erst möglich, 
wenn die Erstellung des Hallenbads Oberdorf gesichert ist und 
dieses ebenfalls an den Verbund angeschlossen wird. Als Über-
gangslösung wird die Wärmeversorgung der Baugruppe der Obe-
ren Mühle mit einem Gaskessel (Biogas) sichergestellt. Sollte der 
Wärmeverbund dereinst nicht zustande kommen (falls das Hal-
lenbad nicht gebaut wird), kann geprüft werden, welche langfris-
tige nachhaltige Wärmeversorgungslösung für das Mehrzweck-
gebäude optimal wäre (Erdsonde, Pellets, etc.) und wann diese 
umzusetzen wäre. 
                                                        
13  Revitalisierung Glatt, Abschnitt Brücke Faachweg bis Brücke 

Usterstrasse (Vorprojekt), Kurzbericht Variantenentwicklung; EBP, 
Lorenz Eugster, Fischwerk, 30. Juni 2017 

Hochwasserschutz  
Art.14 GP  

Ökologischer Ausgleich 
Art. 15 GP 

Energie Art. 16 GP 
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Der Gestaltungsplan enthält keine Lagefestlegungen für die 
Abfallbewirtschaftung, weil diese im Rahmen der Projektierung 
zu definieren sind, abgestimmt auf die Betriebsabläufe. 

Mit den besonderen Gebäude gemäss Art. 9 GP wird die Mög-
lichkeit geschaffen, Überdeckungen bzw. Gebäude für Sam-
melstellen des Abfuhrwesens zu erstellen. 

Entsorgung 
Art. 17 GP 
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7 MITWIRKUNGSVERFAHREN 

7.1 Erste Kantonale Vorprüfung 

Der öffentliche Gestaltungsplan Obere Mühle, die Teilrevision 
Zonenplan und die Teilrevision Kernzonenplan «Oberdorf» 
wurden dem kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) zur 
Vorprüfung eingereicht. Das ARE hat das Amt für Landschaft 
und Natur (ALN), das Amt für Verkehr (AFV) der Volkswirt-
schaftsdirektion, das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(AWEL) und die Fachstelle für Lärmschutz (FALS) des Tief-
bauamtes zur Stellungnahme eingeladen. 

7.1.1 Teilrevision Zonenplan und Teilrevision Kernzonen-
plan Oberdorf 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben der VDNP erweist sich 
die Vorlage als rechtmässig, zweckmässig und angemessen 
gemäss § 5 PBG. Eine Genehmigung kann in Aussicht gestellt 
werden. 

7.1.2 Öffentlicher Gestaltungsplan 
Es wird begrüsst, dass vorab zum Gestaltungsplan ein Pro-
jektwettbewerb durchgeführt worden ist. Mit dem Situationsplan 
und den Vorschriften des Gestaltungsplans werden die Ziele 
und der Zweck, das städtebauliche Konzept, so insbesondere 
der differenzierte Umgang mit dem Aussenraum, und die sorg-
fältige Weiterentwicklung des Ensembles sichergestellt. 

Unter Berücksichtigung der Anträge kann eine Genehmigung in 
Aussicht gestellt werden. 

Der Vorprüfungsbericht enthält verschieden Hinweise und Er-
gänzungen zu dem Planungsbericht, den Bestimmungen und 
dem Situationsplan. Diese sind in der Überarbeitung vollstän-
dig berücksichtigt worden. Im Einzelnen wurden gestützt auf 
den Vorprüfungsbericht folgende Anpassungen vorgenommen: 

• Ergänzende Angaben zu planungsrechtlichen Grundlagen 
(Naturschutzgebiet, Grundwasser) 

• Aufnahme einer Bestimmung zum Hochwasserschutz 
• Präzisierung der gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen 

in Bezug auf besondere Gebäude 
• Ergänzende Erläuterungen zur Koordination des Gestal-

tungsplans mit der Sanierung des Wasserrechtskanal bzw. 
Revitalisierung Glatt. 

Vorprüfung durch  
kantonale Fachstellen 

Gesamtbeurteilung Teilrevision 
Nutzugsplanung  

Gesamtbeurteilung  
Gestaltungsplan 

Beurteilung der Einzelthemen 
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8 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 
 

Ein Brand des bestehenden Ökonomie-Gebäudes zerstörte 
1994 das Ensemble Obere Mühle weitgehend. Das dem Ge-
staltungsplan zu Grunde gelegte Richtprojekt «By The Old 
Canal» reagiert städtebaulich-architektonisch subtil auf die 
bestehende Situation und entwickelt das wertvolle Ensemble 
weiter. 

Die Erweiterung des bestehenden Kulturbetriebs der Oberen 
Mühle zielt auf eine vielfältige Nutzung des Perimeters ab. Ei-
nerseits stärkt der Saal mit 250 Sitzplätzen die regionale Posi-
tionierung des Kulturzentrums Obere Mühle und andererseits 
stehen die Kurs- und Probelokale für verschiedene Bedürfnisse 
der Bevölkerung zur Verfügung. 

Die Vergrösserung der vorliegenden Bauzonenfläche hat keine 
Nutzungserhöhung im Bereich des öffentlichen Gestaltungs-
plans Obere Mühle zur Folge. Sie dient nicht der Bereitstellung 
von neuem Wohnraum oder der Ansiedlung von Arbeitsplätzen, 
sondern ermöglicht vielmehr eine bessere Nutzung einer be-
stehenden Bauzone und leistet daher einen Beitrag an die 
Siedlungsentwicklung nach innen. 

Die geplante Freiraumgestaltung wertet den Glattraum im Sin-
ne der regionalen Zielsetzung auf, indem unterschiedliche Auf-
enthaltsbereiche und Erholungsräume geschaffen werden und 
eine naturnahe Umgebungsgestaltung angestrebt wird.  

 

 

 

Weiterentwicklung Ensemble 

vielfältige Nutzung 

Beurteilung  
Siedlungsentwicklung nach Innen 

Aufwertung Glattraum im Sinne 
regionaler Zielsetzung 
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A ANHANG 

A1 Richtprojekt «By The Old Canal»  

• Plansatz Projektwettbewerb 2015  
Planungsteams bernath + widmer (ARGE mit Gianluca De 
Pedrini) mit Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG 

  



„Projektwettbewerb Mehrzweckgebäude Obere Mühle. Projektwettbewerb 2015“
...by the old canal... 

Zugang ”Obere Mühle“

Untergeschoss 1/200

Kies, Steine, Wasser 

Die bestehenden und durch den Bau neu geschaffenen Freiräu-
me der oberen Mühle werden mit den vorgefundenen Mitteln in 
ihrem Charakter gestärkt.

Der Kiesplatz mit seinen mächtigen Bäumen wird unverändert 
erhalten. 

$XFK�GHU�PLW�JHSÀlVWHUWHQ�)HOGHUQ�JHVWDOWHWH��RIIHQH�3ODW]�
wird in seiner Dimension und Atmosphäre ungeschmälert beibe-
KDOWHQ��'LH�3ÀlVWHUXQJ�ZLUG�ELV�]XP�1HXEDX�HUJlQ]W��(QWODQJ�
der Oberdorfstrasse wird die bestehende Vegetation verdich-
tet und bildet einen Filter zu den an Ort belassenen 
3DUNSOlW]HQ��'LH�%|VFKXQJ�VHOEVW�EOHLEW�JU�Q�XQG�ZLUG�OHLFKW�
terrassiert. Der Kinderspielplatz wird darin integriert.

'LH�QHX�JHVFKDIIHQH�7HUUDVVH�DP�.DQDO�ZLUG�ZLH�GHU�3ODW]�
HEHQIDOOV�JHSÀlVWHUW��'D�DXI�GHU�7HUUDVVH�VHOEVW�NHLQH�%lXPH�
VWHKHQ��HUZHLWHUW�VLH�VLFK�UlXPOLFK��EHU�GHQ�.DQDO�KLQZHJ��
(LQH�6LW]VWXIH�VWlUNW�GLHVHQ�%H]XJ�]XP�VWHKHQGHQ��VSLHJHOQ-
den Wasser und zur gegenüberliegenden grünen Insel.

Der rückwärtige Anlieferungshof wird geteert.

Ensemble

6HLW�GHP�%UDQG�YRQ�������6FKHXQH��XQG�������gNRQRPLHJHElXGH��
steht die obere Mühle etwas einsam am Glattkanal. 

'LH�)UHLÀlFKH�GHV�.XOWXU]HQWUXPV�LVW�VHLW�GHQ�%UlQGHQ�JURV-
V]�JLJ��ZDV�YHUVFKLHGHQHQ�$QOlVVHQ�]XJXWH�NRPPW��0DUNW��
.OHLQNXQVWIHVWLYDO�PLW�=LUNXV]HOW���$EHU�HV�IHKOW�LKU�HLQH�
räumliche Fassung. Insbesondere zum südlich gelegenen Frei-
EDG�ÀLHVVW�GHU�3ODW]�YRU�GHU�REHUHQ�0�KOH�JUHQ]HQORV�ZHLWHU�

'DV�5DXPSURJUDPP�GHV�DNWXHOOHQ�3URMHNWZHWWEHZHUEV�LVW�IDVW�
GRSSHOW�VR�JURVV�ZLH�GHU�%HVWDQG��(LQ�1HXEDXYROXPHQ�GLHVHU�
Dimensionen droht das historische Gebäude zu erdrücken.

Folgende Fragen stellten sich uns:
:LH�N|QQHQ�GLH�$XVVHQUlXPH�,KUH�*URVV]�JLJNHLW�EHLEHKDOWHQ�
XQG�JOHLFK]HLWLJ�UlXPOLFK�GH¿QLHUW�ZHUGHQ"
:LH�NDQQ�GDV�JURVVH�1HXEDXYROXPHQ�VR�JHVHW]W�XQG�JHVWDOWHW�
ZHUGHQ��GDVV�HLQ�QHXHV�(QVHPEOH�HQWVWHKW��ZHOFKHV�PLW�GHP�
%HVWDQG�]XVDPPHQ�HLQ�QHXHV�*OHLFKJHZLFKW�KHUVWHOOW"

'HU�1HXEDX�VWHKW�LP�6�GHQ�TXHU�]XU�REHUHQ�0�KOH��0LW�HWZDV�
Abstand zum Kanal nimmt er die ganze Breite bis zur Ober-
GRUIVWUDVVH�LQ�$QVSUXFK��(U�EHJUHQ]W�GLH�$QODJH�]XP�)UHLEDG�
XQG�VFKDIIW�VR�GUHL�YHUVFKLHGHQDUWLJH��NODU�GH¿QLHUWH�$XV-
senräume: 
(LQHQ�JURVVHQ��|IIHQWOLFKHQ�XQG�]XP�'RUI�JHZDQGWHQ�3ODW]�LP�
1RUGHQ��HLQH�HWZDV�YHUVWHFNWH��ODXVFKLJH�7HUUDVVH�LP�2VWHQ�
direkt am Kanal und einen Anlieferungs- und Backstagebereich 
LP�6�GHQ��

'DV�9ROXPHQ�GHV�1HXEDXV�ZLUG��EHU�GLH�'DFKIRUP�LQ�GUHL�7HLOH�
JHJOLHGHUW��GHU�0DVVVWDE�DXI�GHQ�GHV�%HVWDQGV�KHUXQWHUJHEUR-
chen. 
Das neue Gebäude führt dabei die Anlage typologisch und or-
WKRJRQDO�ZHLWHU��'DV�+DXSWYROXPHQ�GHV�6DDOV�VWHKW�PLW�SDUDO-
lelem First zur historischen Mühle am Kanal. Durch die Über-
nahme der Dachneigung wird der Bestand auf einfache Art und 
Weise sichtbar weitergeführt. 
'DV�VWHLOH�'DFK�GHV�KRKHQ�6DDOYROXPHQV�JHKW�QDKWORV�LQ�]ZHL�
ZHLWHUH��ÀDFKHUH�XQG�QLHGULJHUH�'lFKHU��EHU�XQG�ELOGHW�VR�
HLQH�PDUNDQWH�6LOKRXHWWH�PLW�HLQHP�UXKLJHQ�DEHU�NODU�|IIHQW-
lichen Ausdruck.

Die obere Mühle und ihre Zubauten bildeten historisch immer 
HLQH�(LQKHLW��'LH�VWlGWHEDXOLFKH�6HW]XQJ�LVW�LQ�GLHVHP�6LQQH�
JHGDFKW�XQG�VXFKW�NHLQH�6ROLWlUO|VXQJ��ZHOFKH�VLFK�YRP�%H-
stand abhebt und diesen in Frage stellt. 

Ansicht Eingang  1/200

Terrasse am Kanal mit Sitzstufen



„Projektwettbewerb Mehrzweckgebäude Obere Mühle. Projektwettbewerb 2015“
...by the old canal... 

Konzert mit PA-Anlage

��2KQH�%HVWXKOXQJ��6W�KOH�LQ�1LVFKH�YHUVWDXW
��6DDO�RIIHQ�]XP�)R\HU�XQG�%DU
��.DVVH�EHLP�(LQJDQJ�]XP�)R\HU
��=ZHL�%DUEHUHLFKH��GLUHNW�EHLP�6DDO�XQG�LP�)R\HU
��3DUDOOHOQXW]XQJ�3UREH��.XUVORNDO�

Klassisches Konzert

Situation am Glattkanal 1/500

Klassikkonzert unverstärkt

- Bühne auf Längseite
��6FKDOODXVEUHLWXQJ�TXHU�]XU�'DFKVWUXNWXU�$NXVWLNGUHLHFNHQ
��6DDO�JHVFKORVVHQ
��.DVVH�EHLP�(LQJDQJ�6DDO
- Bar im Foyer

Theateraufführung

- mobile Kastenbühne mit Vorhängen und Bühnenlementen 
��6DDO�JHVFKORVVHQ
��.DVVH�EHLP�(LQJDQJ�6DDO
- Bar im Foyer
- mobiles Zuschauerpodest 
��3DUDOOHOQXW]XQJ�3UREH��.XUVORNDO�

Bankett (Privatveranstaltung)

��6HUYLFHEHUHLFK�]ZLVFKHQ�%XIIHW�XQG�&DWHULQJ�
��6DDO�RIIHQ�]XP�)R\HU�XQG�%DU
- Apéro im Foyer
- Direkte Verbindung zum Restaurant Obere Mühle
��1XW]XQJ�GHU�7HUUDVVH�]XP�.DQDO
- Tageslichtnutzung
��3DUDOOHOQXW]XQJ�3UREH��.XUVORNDO�

Akustik

Der Veranstaltungssaal bietet mit seiner Geometrie und Kon-
struktion bereits eine günstige „Grundkonditionierung“ hin-
VLFKWOLFK�GHU�$NXVWLN��'LH�¿OLJUDQH�'DFKNRQVWUXNWLRQ�OLHIHUW�
HLQH�VLQQYROOH�%HGlPSIXQJ�GHV�5DXPV�LQ�WLHIHUHQ�)UHTXHQ]-
EHUHLFKHQ��'LH�7UlJHUVWUXNWXU�XQG�LQ�GLH�6WUHEHQGUHLHFNH�
JHVSDQQWH��VFKDOODEVRUELHUHQGH�7H[WLOLHQ��Ä$NXVWLNGUHLHFNH�
sorgen für eine gute Diffusion und somit einen angenehm 
NOLQJHQGHQ�ÄGLFKWHQ³�1DFKKDOO�
Den unterschiedlichen raumakustischen Anforderungen bei ver-
VFKLHGHQHQ�1XW]XQJHQ�NDQQ�LQ�GLHVHP�6DDO�HOHJDQW��EHU�GLH�
Bespielungsrichtung Rechnung getragen werden. Im Fall von 
'DUELHWXQJHQ�PLW�DNXVWLVFKHU�0XVLN�ZLUG�GHU�6DDO�LQ�4XHU-
ULFKWXQJ�JHQXW]W��'DGXUFK�NDQQ�GDV�3XEOLNXP�RSWLPDO�LQ�%�K-
QHQQlKH�SODW]LHUW�ZHUGHQ�XQG�GLH�6FKDOODXVEUHLWXQJ�HUIROJW�
ungehindert von der Tragstruktur. Im Fall von Darbietungen 
PLW�HLQHU�9HUVWlUNHUDQODJH�ZLUG�GHU�6DDO�LQ�/lQJVULFKWXQJ�
JHQXW]W��'LH�6DDOWLHIH�NDQQ�GDQQ�SUREOHPORV�PLW�GHU�%HVFKDO-
lungsanlage überbrückt werden und die „Akustikdreiecke“ sor-
JHQ�I�U�HLQH�ZLUNVDPH�%HGlPSIXQJ�GHV�6DDOHV�LQ�GLHVHU�$FKVH��
0RELOH�9RUKlQJH�DQ�GHQ�6WLUQVHLWHQ�XQG�LP�%�KQHQEHUHLFK�VRU-
JHQ�MH�QDFK�1XW]XQJ�I�U�HLQH�ZHLWHUH�9DULDELOLWlW�GHU�$NXV-
tik.
3UREH��XQG�GDV�.XUVORNDO�ELHWHQ�DXI�*UXQG�LKUHU�*HRPHWULH�
XQG�*U|VVH�GLH�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�HLQH�JXWH�$QSDVVXQJ�GHU�
5DXPDNXVWLN�DXI�GHQ�MHZHLOLJHQ�9HUZHQGXQJV]ZHFN��(V�VWHKHQ�
genügend Flächen zur Verfügung um die Räume gegebenenfalls 
EHGlPSIHQ�]X�N|QQHQ��]�%��EHLP�.XUVUDXP���$QGHUHUVHLWV�LVW�
genug Volumen vorhanden um auch eine „klingende“ Akustik bei 
JOHLFK]HLWOLFK�VLQQYROOHU�/DXWVWlUNH��]�%��I�U�3UREHQ�PLW�
%ODVPXVLN��UHDOLVLHUHQ�]X�N|QQHQ�

Bezüglich des Lärmschutzes zwischen den einzelnen Räumen 
ELHWHW�GDV�*HElXGH�JXWH�9RUDXVVHW]XQJHQ��GD�GLH�VHQVLEOHQ�
1XW]XQJHQ�JHQ�JHQG�ZHLW�DXVHLQDQGHU�OLHJHQ��
'LH�GRSSHOWHQ�6W�W]HQUHLKHQ�VLQG�EHLGH�PLW�)DOWW�UHQ�YHUVH-
KHQ��VR�N|QQHQ�DXFK�PLW�HLQIDFKHQ�7�UHOHPHQWHQ�JXWH�6FKDOO-
GlPPZHUWH�HUUHLFKW�ZHUGHQ��'LH�7UHQQXQJ�]ZLVFKHQ�3UREH��XQG�
.XUVORNDO�LVW�LQ�GHQ�3OlQHQ�DOV�IHVWH�:DQG�JH]HLFKQHW��-H�
QDFK�*HZLFKWXQJ�GHU�1XW]XQJHQ��GLH�GDULQ�VWDWW¿QGHQ��Z�UGH�
HLQH�PRELOH�5DXPWUHQQXQJ�GDV�3RWHQWLDO�ELHWHQ��EHL�%HGDUI�
HLQHQ�GRSSHOW�VR�JURVVHQ�5DXP�ELOGHQ�]X�N|QQHQ��

'HP�/lUPVFKXW]�JHJHQ�GLH�1DFKEDUVFKDIW�ZLUG�PLW�GHU�*H-
VFKORVVHQKHLW�GHV�*HElXGHV�XQG�GHQ�VFKZHUHQ��PLQHUDOLVFKHQ�
Aussenwänden Rechung getragen. Das verhältnismässig leichte 
+RO]GDFK�ZLUG�PLW�VFKZHUHQ�%HWRQSODWWHQ�HLQJHGHFNW��6R�VLQG�
DXFK��EHU�GDV�'DFK�NHLQH�(PLVVLRQHQ�]X�HUZDUWHQ�

8PJHNHKUW�VFKDIIW�GLH�/DJH�XQG�$XVIRUPXOLHUXQJ�GHV�1HXEDXV�
für Veranstaltungen im Freien eine bauliche und akustische 
*UHQ]H�]XU�RIW�ODXWHQ�1XW]XQJ�GHV�)UHLEDGHV�

Saal am Kanal

(QWVSUHFKHQG�GHU�GUHLWHLOLJHQ�6LOKRXHWWH�VLQG�DXFK�*UXQGULVV�
XQG�6FKQLWW�LQ�GUHL�%HUHLFKH�JHJOLHGHUW��6LH�HQWZLFNHOQ�VLFK�
LQ�%H]XJ�DXI�5DXPJU|VVH���WLHIH�XQG��K|KH�DQDORJ�GHU�'DFK¿-
JXU�]XP�.DQDO�XQG�¿QGHQ�GRUW�LKUHQ�$EVFKOXVV�LP�ZLFKWLJVWHQ�
5DXP�GHV�1HXEDXV��GHP�JURVVHQ�6DDO�

'LH�GUHL�6HJPHQWH�ZHUGHQ�GXUFK�GRSSHOWH�6W�W]HQUHLKHQ�GH¿-
QLHUW��]ZLVFKHQ�GHQHQ�VHNXQGlUH��K|O]HUQH�)DOWZlQGH�HLQJH-
VSDQQW�VLQG��,P�=HQWUXP�GLHVHU�RIIHQHQ�6WUXNWXU�OLHJW�HLQ�
NRPSDNWHU��GLHQHQGHU�.HUQ�PLW�GHU�&DWHULQJN�FKH�XQG�GHU�
Treppe ins Untergeschoss. Rund um diesen Kern zeigt sich das 
,QQHUH�DOV�GXUFKOlVVLJH���EHUGDFKWH�3ODW]IROJH�

'HU�*UXQGULVV�ZLUG�GXUFK�GLH�0|JOLFKNHLW�)DOWZlQGH�]X�|II-
nen oder zu schliessen vielschichtig und mehrfach lesbar. 
$OOH�5lXPH�N|QQHQ�JHWUHQQW�JHQXW]W�RGHU�]XVDPPHQJHVFKDOWHW�
ZHUGHQ��'DGXUFK�VLQG�XQWHUVFKLHGOLFKVWH�1XW]XQJVV]HQDULHQ�
P|JOLFK��9RP�.OHLQNXQVWIHVWLYDO�PLW�PHKUHUHQ�%�KQHQ��ZHOFKHV�
GDV�JDQ]H�*HElXGH�LQ�$QVSUXFK�QLPPW��ELV�KLQ�]X�JOHLFK]HLWLJ�
VWDWW¿QGHQGHQ��UlXPOLFK�JHWUHQQWHQ�NOHLQHUHQ�$QOlVVHQ��

,P�6LQQH�GLHVHU�2IIHQKHLW�VLQG�DOOH�ZLFKWLJHQ�5lXPH�HUG-
JHVFKRVVLJ��DXI�HLQHU�(EHQH�RUJDQLVLHUW��'HU�6DDO�LVW�DOV�
„neutraler“ Raum ohne fest eingebaute Bühne und Regieraum 
NRQ]LSLHUW��3XEOLNXPV��XQG�.�QVWOHUEHUHLFKH�N|QQHQ�EHL�%H-
darf vollständig voneinander getrennt werden.

Ansicht vom Glattkanal 1/200

Bankett 



„Projektwettbewerb Mehrzweckgebäude Obere Mühle. Projektwettbewerb 2015“
...by the old canal... 

Detailschnitt und Ansicht 1/20

Grundriss 1/20

Theater 

Wasserkraft 

Ursprünglich wurde der Glattkanal für den Betrieb der Obe-
UHQ�0�KOH�DQJHOHJW��.DQDO��*HElXGH�XQG�0�KOHQUDG�ELOGHWHQ�
HLQH�IXQNWLRQDOH�(LQKHLW��0LW�GHQ�KHXWLJHQ�WHFKQLVFKHQ�0|J-
OLFKNHLWHQ�NDQQ�GHU�*ODWWNDQDO�ZLHGHU�I�U�GLH�(U]HXJXQJ�YRQ�
(QHUJLH�JHQXW]W�ZHUGHQ��

Mit einer Wasser-Wärmepumpe kann die gesamte Anlage geheizt 
ZHUGHQ��,P�9HUJOHLFK�]X�HLQHU�(UGVRQGHQZlUPHSXPSH�VLQG�GLH�
,QYHVWLWLRQVNRVWHQ�JHULQJHU�XQG�GHU�:LUNXQJVJUDG�K|KHU��

$EHU�DXFK�I�U�GLH�*HZLQQXQJ�HOHNWULVFKHU�(QHUJLH�P�VVWH�GLH�
1XW]XQJ�GHV�*ODWWNDQDOV��EHUSU�IW�ZHUGHQ��
Mit dem Kanal selbst ist die Infrastruktur weitgehend vor-
KDQGHQ��(V�P�VVWHQ�NHLQH�ZHLWHUHQ�N�QVWOLFKHQ�)OXVVVSHUUXQ-
JHQ�JHEDXW�ZHUGHQ��ZDV�GDV�%HZLOOLJXQJVYHUIDKUHQ�YHUHLQID-
FKHQ�Z�UGH��(LQ�.OHLQNUDIWZHUN�Z�UGH�GHQ�6WURPEHGDUI�GHU�
/�IWXQJVDQODJH��GHU�:lUPHSXPSH��GHU�%HOHXFKWXQJ�XQG�DOOHU�
weiteren Hilfsenergien der Haustechnik decken. Allfällige 
(QHUJLH�EHUVFK�VVH�Z�UGHQ�LQV�|IIHQWOLFKH�6WURPQHW]�HLQJH-
VSHLVW�XQG�LQ�GHU�(QHUJLHELODQ]�DXIVXPPLHUW�ZHUGHQ��
$OWHUQDWLY�Z�UGH�DXI�HLQH�GHU�V�GJHULFKWHWHQ�'DFKÀlFKHQ�HLQH�
3KRWRYROWDLN�$QODJH�LQVWDOOLHUW��

%HLP�%HWULHE�GHV�6DDOV�LVW�PLW�KRKHQ�/XIWPHQJHQ�]X�UHFK-
QHQ��'LH�/XIW�LP�6DDOYROXPHQ�PXVV�EHL�6SLW]HQDXVODVWXQJHQ�
LQ�HLQHU�6WXQGH�PLQGHVWHQV�GUHLPDO�DXVJHWDXVFKW�ZHUGHQ��%HL�
VR�KRKHQ�/XIWPHQJHQ�NDQQ�GHU�6DDO�VHKU�NXU]IULVWLJ�PLW�GHU�
DXIJHZlUPWHQ�)ULVFKOXIW�DQJHQHKP�WHPSHULHUW�ZHUGHQ��(EHQVR�
VFKQHOO�ZLUG�GLH�+HL]OHLVWXQJ�KHUXQWHU�JHIDKUHQ��ZHQQ�GLH�
Zuschauer eingetroffen sind.
=XGHP�NDQQ�GHU�6DDO�ZLH�DXFK�GDV�.XUV��XQG�3UREHORNDO�PLW�
einer Bodenheizung temperiert werden. Für Veranstaltungen 
ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�HLQHP�%DQNHWW��JHZlKUOHLVWHW�VLH��EHU�
eine längere Zeitspanne eine angenehme und konstante Tempe-
ratur.

Ökonomie

'LH�ZLFKWLJVWHQ�3DUDPHWHU��ZHOFKH�HLQ�LQ�(UVWHOOXQJ��%HWULHE�
XQG�8QWHUKDOW�ZLUWVFKDIWOLFKHV�3URMHNW�HUZDUWHQ�ODVVHQ��VLQG�
zusammengefasst die folgenden:

(LQIDFKH�XQG�NODUH�*UXQGULVVW\SRORJLH��*HElXGH��XQG�7UDJV-
truktur. 

(LQEHWWXQJ�LQ�GLH�EHVWHKHQGH�7RSRJUD¿H��PLW�HLQHP�PLQLPLHU-
ten Untergeschoss und somit wenig Aushub. 

'LUHNWH��HLQIDFKH�XQG�ÄURKH³�0DWHULDOLVLHUXQJ�RKQH�DXIZlQGL-
ge Verkleidungen. und mit sichtbarer Leitungsführung.

'DFKNRQVWUXNWLRQ��ZHOFKH�DXV�DNXVWLVFKHU�6LFKW�DXFK�RKQH�
weitere Massnahmen viel leistet. Keine Geschossdecken mit 
KRKHQ�6FKDOODQIRUGHUXQJ��

*HElXGHWHFKQLN��ZHOFKH�GLH�YRUKDQGHQHQ�5HVVRXUFHQ��.DQDO��
QXW]W��'LH�/�IWXQJVDQODJH�LP�'DFKUDXP��QDKH�GHQ�]X�EHO�IWHQ-
GHQ�5lXPHQ�XQG�GHP]XIROJH�PLW�HLQIDFKHU��NXU]HU�XQG�VLFKWED-
rer Leitungsführung. 

2IIHQHU��DXI�HLQHU�(EHQH�RUJDQLVLHUWHU�*UXQGULVV�PLW�KRKHU�
1XW]XQJVÀH[LELOLWlW��(LQ�9RUWHLO�DXFK�KLQVLFKWOLFK�VLFK�YHU-
ändernden Bedürfnissen.

Einfach und robust

'LH�.RQVWUXNWLRQ�XQG�GLH�0DWHULDOLWlW�GHV�1HXEDXV�LVW�GLUHN-
WHU�$XVGUXFN�VHLQHU�6WUXNWXU��6LH�EHVFKUlQNW�VLFK�DXI�ZHQLJH�
(OHPHQWH�XQG�HLQIDFKH��KHUN|PPOLFKH�0DWHULDOLHQ�XQG�NRPPW�
ohne aufwändige Verkleidungen aus. 
6LH�VXFKW�±�DQDORJ�]XU�6LWXDWLRQVO|VXQJ�±�QLFKW�GHQ�.RQWUDVW�
]XP�%HVWDQG��VRQGHUQ�I�KUW�GLHVHQ�PLW�NOHLQHQ�,QWHUSUHWDWLR-
nen und Verfremdungen weiter.

Alle bodenberührten Bauteile sind robust und mineralisch. 
6LH�VLQG�YRU�2UW�EHWRQLHUW��8QWHUJHVFKRVV��%RGHQSODWWH��
6W�W]HQ��XQG�JHPDXHUW��$XVVHQZlQGH���'DV�.DONVDQGVWHLQPDXHU-
ZHUN�ZLUG�DXV�VWDWLVFKHQ�*U�QGHQ��:LQG��(UGEHEHQ��PLW�KRUL-
zontalen und vertikalen Betonlagen bewehrt. Beides wird mit 
einer mineralischen Kalkschlämme zusammengebunden und im 
Ausdruck näher an das bestehende verputzte Gebäude gebracht.

'LH�NUlIWLJHQ��PLQHUDOLVFKHQ�%DXWHLOH�ELOGHQ�HLQHQ�LP�JDQ-
]HQ�*HElXGH�GXUFKJHKHQGHQ�+RUL]RQW�XQG�EHWRQHQ�VR�GLH�(UG-
JHVFKRVVLJNHLW�GHV�1HXEDXV��'DU�EHU�OHJW�VLFK�HLQH�¿OLJUDQH�
Dachkonstruktion aus Holz. Die drei Dächer werden mit fein-
gliedligen Bindern mit kleinen Abständen stützenfrei über-
spannt. 
'LH�.RQVWUXNWLRQ�PLW�6SDUUHQELQGHUQ�LVW�DXV�DOWEHZlKUWHQ�
'DFKNRQVWUXNWLRQHQ�±ZLH�DXFK�MHQH�GHU�REHUHQ�0�KOH�±�KHUJH-
OHLWHW��(LQH�.RQVWUXNWLRQ��ZHOFKH�DXFK�KHXWH�LKUH�9RUWHLOH�
bietet:
,Q�%H]XJ�DXI�GLH�6WDWLN�LVW�GLH�JHRPHWULVFKH�6SDQQXQJ�PLW�
JURVVHP�+DXSWGDFK�XQG�]ZHL�ÀDFKHUHQ�1HEHQGlFKHUQ�PLW�VHLQHU�
:LUNXQJ�DOV�JHNRSSHOWH�7RQQHQJHZ|OEH�KLOIUHLFK�
In Bezug auf die Raumakustik kommt sie weitgehend ohne zu-
sätzliche Hilfsmittel oder Verkleidungen aus.
,Q�%H]XJ�DXI�1DFKKDOWLJNHLW�N|QQHQ�6SDUUHQELQGHU�RKQH�
verleimtes Holz hergestellt werden. Das Holz kann so auch 
lokal gewonnen und verarbeitet werden und reduziert dadurch 
Transportwege beim Bau. 

'HU�:LGHUVSUXFK�GHV�¿OLJUDQHQ�7UDJZHUNV�]XU�UDWLRQHOOHQ�)HU-
tigung und Montage im modernen Holzbau besteht nur schein-
EDU��'DV�7UDJZHUN�XQG�GLH�'lPPVFKLFKW�N|QQHQ�LQ�JURVVHQ��
VWDELOHQ�(OHPHQWHQ�YRUJHIHUWLJW�DXI�GLH�%DXVWHOOH�JHEUDFKW�
werden. 

'LH�K|O]HUQH�'DFKNRQVWUXNWLRQ�ZLUG�PLW�HLQHU�GXQNOHQ�/DVXU�
HQWPDWHULDOLVLHUW��'HU�'DFKUDXP�NDQQ�±�MH�QDFK�%HOHXFKWXQJ�
XQG�$QODVV�±�EHVFKHLGHQ�LQ�GHQ�+LQWHUJUXQG�WUHWHQ�RGHU�IHL-
erlich inszeniert werden.
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